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1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prü-
fungsstandard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbeschadet 
ihrer Eigenverantwortlichkeit bei der Durchführung von Abschlussprüfungen die Be-
ziehungen des Unternehmens zu nahe stehenden Personen sowie von Geschäfts-
vorfällen mit diesen feststellen. Dies gilt unabhängig davon, ob sich aus den ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsätzen Anforderungen an die Offenlegung solcher 
Beziehungen oder Geschäftsvorfälle im Jahresabschluss und im Lagebericht erge-
ben, die Gegenstand der Abschlussprüfung sind. Soweit keine solchen Offen-
legungspflichten bestehen, beschränkt sich die Aufgabe des Abschlussprüfers auf 
die Beurteilung der Risiken, die sich aus Geschäftsvorfällen mit nahe stehenden 
Personen für die Rechnungslegung ergeben. Der IDW Prüfungsstandard verdeut-
licht zugleich gegenüber der Öffentlichkeit die Bedeutung dieser Prüfungsnachweise 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 01.07.2003. Änderung in Tz. 7 und Einfügung der Fußno-

te 4a vom HFA am 02.02.2007. Änderungen durch den HFA zur Anpassung an die im Rahmen des Clarity-
Projekts des IAASB überarbeiteten International Standards on Auditing (ISA) am 09.09.2010 in Tz. 5, 6, 9a, 
10a, 15, 16a, 18, 20, 20a, 23a, 23b, 23c, 23d, 24, 24a, 25a. Redaktionelle Änderungen durch HFA am 
24.11.2010 in Tz. 16. 


